
der Berufsgruppen 1* bis 3- und Schüler, der Berufsgruppe 4 sowie der Heilberufe

Tarifbestimmungen für die selbstständige Berufs-/Dienstunfähigkeitsversicherung

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

Dies entnehmen Sie bitte § 1 der Besonderen Versicherungsbedingun-
gen.

§ 2 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und
welche Folgen hat dies?

(1) Sie können Ihre Versicherung ganz oder teilweise kündigen:

- jederzeit zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres,

- bei Vereinbarung von unterjähriger Zahlungsweise mit Frist von
einem Monat zum Schluss einer jeden Versicherungsperiode, frü-
hestens jedoch zum Schluss des ersten Versicherungsjahres

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Textform gemäß § 126 b
BGB, z.B. per Fax oder E-Mail, reicht nicht aus.

Kündigung

(2) Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Lei-
stung fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert.
Haben Sie Ihre Versicherung mit dem Überschusssystem Investment-
bonus abgeschlossen, wird bei Kündigung das zu diesem Zeitpunkt
vorhandene Fondsguthaben aus dem Investmentbonus fällig.

Teilkündigung

(3) Eine Teilkündigung Ihrer Versicherung ist nur wirksam, die ver-
bleibende beitragspflichtige versicherte Rente monatlich 50 Euro nicht
unterschreitet und der verbleibende Beitrag 180 Euro jährlich nicht un-
terschreitet. Ist die Kündigung wegen Unterschreitens dieser Mindest-
beiträge unwirksam und wollen Sie Ihre Versicherung beenden, müssen
Sie eine neue Kündigung aussprechen.
(4) Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung berufs-
/dienstunfähig, bleiben Ansprüche aus der Versicherung auf Grund be-
reits vor der Kündigung eingetretener Berufs-/Dienstunfähigkeit unbe-
rührt.

Beitragsfreistellung

(5) Eine Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist ausge-
schlossen. Im Falle der Beitragsfreistellung der Versicherung wird keine
Leistung fällig.
(6) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.
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